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Rumanıen und seimme Nachbarstaaten

Einleitung

Die Beziehungen Rumäniens SC1IHNECN Nachbarstaaten lieben ach
dem Ende der (leausescu Ara lange ungeregelt Erst 1b 1994 als die
rumänische Regierung die NATO Mitgliedschaft ansteuerte, kam das
Thema auf die politische Tagesordnung Die NATO Antragstellung
setizitfe nämlich VOTIAUaUS A4ss keine territorialen Ansprüche Nachbar-
TAaaten bestehen dürten Im Zusammenhang damit kommt Grundlagen-
vertragen C1NeE esondere Bedeutung da SIie eiINerSEItS latent vorhan-
ene Grenzstreitigkeiten der Gebietsansprüche beseitigen andererseits
rechtliche Zusicherungen für die nationalen Minderheiten testlegen oll-
ten

Die Nachbarschaftsbeziehungen sind hne die historische DDimen-
S1OIN aum verstehen Rumänien W ar VOT dem Ersten Weltkrieg MI

% Minderheiten C1MN relativ homogener Staat Danach verbuchte das
Land CHNOTMEN Gebietszuwachs Anstieg der nıiıchtru-
mänischen Bevölkerung autf eLtwa „Großrumänien umfasste
die angegliederten Regionen Siebenbürgen Bukowina und Bessarabien
die bei der Regelung der heutigen Nachbarschaftsbeziehungen CII

Schlüsselrolle spielen Durch den Friedensvertrag VO Irianon 1920)
verlor Ungarn die Region S:ebenbürgen‘ die Rumänien kam Die
Bukowina? C111 Habsburger Kronland wurde 1919 durch den Vertrag
VO Saint ermain Rumänien angeschlossen Bessarabien}? W ar Z:W1-
schen 19158 un! 1940 zwischen 1941 und 1944 Bestandteil Rumiä-

ach dem /weiten Weltkrieg veränderte siıch die Staatsgrenze
In dieser Kegion bildeten die umäanen % der Gesamtbevölkerung, gefolgt VO  e den
Ungarn M1 A und den Deutschen MI
Die Volkszählung VO 1930 ermittelte 41 umänen die nichtrumänische Bevölke-
rung (Ukrainer, Deutsche, Juden Gc ildete die Mehrheit
1930 lebten dieser Region Rumaänen, 102 Juden, Ukrainer, %o
Russen, d 9% Bulgaren, Deutsche 1, % Gagausen
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Rumäniens erneut Wiährend Siebenbürgen weiterhin Bestandteil Ru-
anıens blieb, wurden die Gebiete Nord-Bukowina un Bessarabien
abgetrennt. Bereıits infolge des Ribbentrop-Molotow-Paktes

Bessarabien un die Nord-Bukowina dem sowjetischen
Einflussgebiet zugeordnet und 1940 VO der Sowjetunion besetzt WOI-

den 1941 bis 1944 kamen diese RKegionen erneut rumänische Herr-
schaft. 1944 verlor Rumaäanıen Bessarabien, die Moldauische Sozialisti-
sche Sowjetrepublik Wurd€ gegründet.“* Die Nord-Bukowina kam 1947
PTE Sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine

Da se1t 1990 die unterschiedlichen Aspekte dieser Grenzveränderun-
SCH innerhalb Rumäniens W1e€e auch 1n den 7zwischenstaatlichen Bez1ie-
hungen eiıne besondere Rolle spielen, wird sich der tolgende Beitrag auf
die Nachbarschaftsverhältnisse Ungarn, ZUuUr Ukraine und ZUr Repu-
blik Moldova beziehen.

Die Beziehungen zwischen Rumanien und Ungarn
Bereits ınm den achtziger Jahren kam der kulturelle Austausch mı1t Ungarn
Zu Erliegen: Die FEintuhr VO ungarischen Büchern und Zeitschriften
wurde verboten, Tourneen ungarischer Theater- und Musikgruppen
wurden immer seltener genehmigt. Zugleich WTr eine anti-ungarische
Agitation verzeichnen: 7Zwischen 1984 un! 1986 erschienen rumanı-
sche Publikationen, die auf die „Wiederbelebung der revisionistischen
Politik ın Ungarn” anspielten und indirekt den Vorwurt des Separatis-
INUsSs die ungarische Minderheit 1n Rumänien erhoben. Die 1,8
Millionen Ungarn leben orößtenteils 1n Siebenbürgen, das kompakteste
ungarische Siedlungsgebiet umftasst die Landkreise Harghita (84,6 /
Ungarn), (lovasna (Z5:2 Yo) und Mures (41,3 Yo) Die Beziehungen ZWI-
schen Rumänien und Ungarn erreichten 19858 ihren Tiefpunkt, als Buka-
rest die Schliefßung des ungarischen Generalkonsulats 1ın Cluj) verfügte.

Der politische Umbruch rachte 11UTr eıne sehr kurze Entspannungs-
phase. Obwohl 6S weder eıne reale zußere Bedrohung für Rumaäanıen
och eine innere Bedrohung VO Seiten der ungarischen Minderheit 7ab,
erfolgte schon 1990 der Rückgriff autf die anti-ungarische Agıtation. Im
März 1990 kündigte die Provisorische RKegierung Bezugnahme auf
die „Bedrohung der nationalen Sicherheit durch chauvinistische Bestre-
bungen“ die Gründung des Rumänischen Nachrichtendienstes

Das bessarabische Küstengebiet wurde die Ukraine angegliedert.
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Eın Schwerpunkt der SRI- Tätigkeit 1st die Beobachtung VO Aktionen
der Minderheiten, die vermeintlich „eıne Geftahr für die nationale Sicher-
eıt  CC darstellen. Diese Geftahr entstünde adurch, 4SS die Minderheiten
(vor allem Ungarn) KontakteA Ausland knüpten, ihre Anliegen Ort
vortragen und SOmıt „das Bild Rumäniens ach aufßen hin beeinträch-
tigen un gleichzeitig destabilisierenden, verfassungsteindlichen Ta
ten aufwiegeln.“>

Die beunruhigenden innenpolitischen Entwicklungen in Rumänien
ührten offiziellen Stellungnahmen der ungarischen Reglerung. Die
rumänische NSeite ertete 1es als „Einmischung 1ın die inneren Angele-
genheiten Rumäniens“ SOWIl1e als Bestrebung, Rumäniens Ansehen
schaden. Am bekundete der konservative ungarische Mi-
nisterpräsident Jözsef Antall, ass sich „1M Geiste als Ministerprasi-
ent VO 15 Millionen Ungarn empftinde“, WwOomıt die ungarische Min-
erheit 1n den Nachbarländern einbezog. Diese Außerung verstärkte
wiederum den „Revisionismusverdacht“. Noch 1m November 19972 teil-

der rumänische Präsident lon Lliescu 1n einem Interview mıt, 4SSs 1n
Rumänien „ungarische irredentistische Bestrebungen“ existieren, die
„bedauerlicherweise VO verantwortlichen Persönlichkeiten 1ın Budapest
genährt werden“

Bei der Aufnahme bilateraler Verhandlungen kristallisierten sich
Z7Wel unterschiedliche Positionen heraus, auf die keiner der Verhand-
lungspartner eingehen wollte: Ungarns Hauptanliegen WAal, 1m geplan-
ten Freundschaftsvertrag rechtliche Zusicherungen für die ungarische
Minderheit testzuschreiben. Rumänien verlangte indes die Anerken-
NUNg der jetzıgen renzen durch Ungarn. Aufgrund der testgefahrenen
Standpunkte kam bis 1993 keinem offiziellen Besuchsaustausch.
Erst1 September dieses Jahres besuchte der ungarische Aufßenministers
Geza Jeszenszky Bukarest. Bezüglich des Grundlagenvertrages konnten
aber keine Fortschritte erzielt werden: Die ungarische Seite bekräftigte
weiterhin, ass eıne die „Grenzen betreffende Klausel 1ın den Grundla-
genvertrag nicht aufgenommen werden MUSSE, da CS ein solches Problem
nicht gebe  c und die rumänischen Unterhändler verweigerten die Einbe-
ziehung VO (s3arantıen für die Rechte der ungarischen Minderheit. Fı-

Ühnliche Forderung VO Seiten der Bundesrepublik Deutschland WUur-

de hingegen 1m deutsch-rumänischen Freundschaftsvertrag VO 2104
1992 aufgenommen, wonach für die deutsche Minderheit die Gewähr-

SR{ Bericht VO 1994, Ar
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leistung VO Minderheitenrechten völkerrechtlich abgesichert un:
entsprechend den KSZE-Minderheitenstandards rechtsverbindlich fest-
geschrieben W  $

e1ım Gegenbesuch des rumänischen Aufßenministers Teodor Meles-
Canlu 1mM September 1994 wurden die Verhandlungen wieder aufgenom-
381e  = In Budapest WAar inzwischen die konservative durch die soziallibe-
rale Regjerung abgelöst worden, die 1U ihre Bereitschaft mitteilte, 1m
Rahmen des Grundlagenvertrages die „Unverletzlichkeit der geme1nsa-
HIC  a Grenze“ anzuerkennen. 1ermıit W alr das als Annäherungshindernis
angesehene „Grenzproblem“ ausgeraumt; Ungarn entledigte sich der
Hauptverantwortung für die Hinauszögerung des Grundlagenvertrages.
Nun W alr Rumanıen ug doch die rumänische Regierung stand VOIL

einem Dilemma: Zur Sicherung einer Koalitionsmehrheit 1mM Parlament
hatte s1e Z7wWwel ultra-nationalistische Parteien 1in die Regierungsverant-
wortung eingebunden, die Parte1 der Rumänischen Nationalen Einheit
(PUNR) und die Parte1 Grofßrumänien RM), die schon se1lt Jahren das
Misstrauen die ungarische Minderheit schürten. S1e interpretierten
jegliche Forderungen der ungarischen Minderheit (im Minderheiten-,
Bildungs- der Verwaltungsbereich) als Tendenz 74 BB Abtrennung
Siebenbürgens und ehnten S1e 1b Im Januar 1995 ftorderten die beiden
nationalistischen Parteiführer eın Verbot des Ungarnverbandes.
Mıiıt diesen Koalitionspartnern eshalb auch die 7zwischenstaatli-
chen Verhandlungen ZU Scheitern verurteilt. Der Abbruch der Gesprä-
che eruhte auf der Weigerung Rumaäniens, die Empfehlung 1201 der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates die eine detaillierte
Deftinition des Begrifts „nationale Minderheiten“ und der Minderheiten-
rechte enthält 1ın den Grundlagenver-
rag einzubeziehen, da 1es nicht mMI1t der Der Vertrag “Oo  > 1996 erkennt die
rumänischen Verfassung 1n Einklang Unverletzbarkeit der gemeınsamen
stünde. Erst ach zwei Jahren erfolgte e1- Grenze Ungarns un Rumäanıens

Kehrtwendung, als der rumänische W12E die territoriale Integritdt beider
Regierungschef Nicolae Vaäacaro1u für Staaten un garantıert die Rechte
viele Beobachter NerwWAarie der nationalen Minderheiten.

den rumänisch-ungarischen
Grundlagenvertrag doch unterzeichnete. Die Partei der Rumänischen
Nationalen Einheit (PUNR) verurteilte diesen Schritt als „Verrat den
nationalen Interessen“ und verlie{(ß AUS Protest die Regierungskoalition.

Nach dem Regierungswechsel VO November 1996 hat das He  e

vewählte rumänische Parlament den Grundlagenvertrag ratitiziert. Der
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Vertrag erkennt die Unverletzbarkeit der gemeınsamen Grenze SOWI1eE
die territoriale Integrität beider Staaten und gyarantıert die Rechte der
nationalen Minderheiten. In Artikel 15 1St die Empftehlung 1261 der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarates ZWar aufgeführt, durch
eıne auf rumänische Inıtiative eingefügte Fufßnote jedoch entkräftet: Die
Fußnote hebt hervor, 24SS sich die „Empfehlung 1201 nicht auf Kollek-
tivrechte“ eziehe un 4ass S1e mı1t „keiner Verpflichtung ZUF Gewäh-
rung VO territorialer AÄAutonomie auf ethnischer Basıs verbunden“ se1l In
der Folgezeit kam JA Abschluss weıterer Wirtschafts- und Kultur-
1bkommen W1e€e auch ZUTFr Gründung der Euroregion „Donau-Kreisch-
Mieresch-Theif$“. Mıiıt diesen Entwicklungen 1st die politische Entspan-
NUung der rumänisch-ungarischen Nachbarschaftsbeziehungen wesent-
ich vorangekommen.

Die ungeklärte Grenzfrage Im Nordosten Rumaniens
Besonders schwierig gestalten sich die Beziehungen Rumäniens se1-
N  e} nordöstlichen Nachbarländern. In dieser Frage ildete sich iın Rui=-
manıen bereits 1990 eın politischer Konsens, wonach der Ribbentrop-
Molotow-Pakt, der die Regionen Bessarabien und Nord-Bukowina VO

Rumänien abtrennte, ein „historisches nrecht“ darstelle. Bıs 1996 WUU1-

den diese Regionen als „rumänische Territorien“ beansprucht und die
renzen AT Republik Moldova un ZUT Ukraine nıcht anerkannt.
Wiährend Rumänien mit der Ukraine letztendlich 1997 einen Grundla-
geNVertrag unterzeichnet und ratitiziert hat, steht bis heute die Ratitizie-
LUNS eines Vertrages mıiıt der Republik Moldova och au  N Solange 1eSs
niıcht vollzogen wird, bleibt die Grenzfrage offen und könnte 1n der
Region anflikten tühren

Beziehungen Ukrame

Nachdem sich die Ukraine 1mM August 1991 einem unabhängigen Staat
erklärt hatte, sprach ihr das rumänische Parlament 1M November 1991
das Recht ab, die „Irüheren rumänischen Territorien“ als integralen Be-
standteil ihres Staatsgebietes betrachten:® Die VO Rumänien ean-
spruchten Gebiete die Nord-Bukowina und das bessarabische

Ingrid Oswald: Nationalitätenkonflikte 1mM östlichen Teil Europas. Hrsg. 1: Politik kurz
und aktuell Nr. 49, Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin, 1993
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Küstengebiet Schwarzen Meer, auf das übrigens auch die Republik
Moldova Anspruch erhebt. In diesem Zusammenhang spıtzte sich die
politische Debatte 1ın Rumänien autf die Beseitigung der „Konsequenzen
des Ribbentrop-Molotow-Paktes“ Z W as die Infragestellung der heuti-
gCH renzen bedeutete. Vor allem die ultra-nationalistische Parte1ı
Großrumänien zielte auf (Gsrenzrevisionen un belastete damit
die Beziehungen ZULE Ukraine. Be!l den Verhandlungen ber einen Nach-
barschaftsvertrag forderte die rumänische Seite eiıne Klausel ZUrTr Verur-
teilung des Ribbentrop-Molotow-Paktes, die jedoch VO den ukraini-
schen Verhandlungspartnern nıcht akzeptiert wurde Erst der Macht-
und Regierungswechsel VO November 1996 eitete eın Umdenken 1ın
der Grenzfrage ein Der damalige rumänische Präsident Emil Constanti-

SETIZiIE sich für eine vertragliche Regelung mMI1t der Ukraine ein un
begründete diese Wendung MI1t der Notwendigkeit „historischer Up-
fer  C damit Rumanıen 1ın der ersien Runde 1ın die NATO aufgenommen
erd Der Grundlagenvertrag wurde unterzeichnet un
1m Oktober 1997 VO rumänischen Parlament ratifiziert. Die PR  z be-
zeichnete 1€eSs als „Hochverrat“.

Der rumänisch-ukrainische Grundlagenvertrag hebt die territoriale
Integrität beider Staaten hervor und betont 1ın Artikel 13 die Sicherung
der Rechte der nationalen Minderheiten. Hierin wird auch auf die Emp-
fehlung 17264 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Be-
ZUS SC  ININCIL, doch WwW1e€e 1mM Fall des Vertrages m1t Ungarn durch eine
Zusatzanmerkung entkräftet: diese Empfehlung ezieht sich niıcht
aut Kollektivrechte, und die Vertragsparteien sind nıcht verpflichtet, ein
Recht aut Territorialautonomie auf ethnischer Basıs vewähren“ Eın
welıterer Vertragsartikel schreibt die Intensivierung der Kooperation
fest, die durch die Entstehung VO Z7wel Euroregionen („Oberer
Pruth‘ un „Donaumündung“) realisiert werden oll Im Hinblick auf
die geplanten Euroregionen hat Rumanıen miı1t der Ukraine un der Re-
publik Moldova eın weıteres Dokument ber grenzüberschreitende Ar
ammenarbeit abgeschlossen.

Die Beziehungen zur epubli Moldova
Im Zuge der Perestrojka ildete sich auch 1in der Moldauischen Sozialisti-
schen Sowjetrepublik eine Nationalbewegung. Im Herbst 1989 wurde
Moldauisch AT Amtssprache erklärt und 1990 die rumänische Trikolore
als Landesflagge eingeführt. Die zunehmend pro-rumänische Haltung
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der Regierungsverantwortlichen W1e€e auch die Propaglierung eines Amn-
schlusses Rumänien verunsicherte die nichtrumänische Bevölkerung:
1989 lebten neben den 64,5 Moldauern / Slawen (13 9% Russen
und O Ukrainer) und 35 %A Gagausen. Im Gebietsstreiten entlang des
Dnjestr proklamierte der selbsternannte Führer Igor Smirnov die SOU-

verane Transnistrische Republik (Iransnistrien), die 11 des Gebiets
der Republik Moldova umtasst. Paralle]l hierzu beanspruchten auch die
(sagausen, e1n. christliches Turkvolk 1m Süden des Landes, ein SsOuUuvera-
116S5 Autonomiegebiet.

In der 1991 als unabhängig erklärten Republik Moldova kam 1ın der
Folgezeit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Im Sommer 1992 brach
1n der Transnistrischen Republik en bewaffneter Konflikt AaUS, der S1rSt
durch eine Kompromisslösung eendet wurde: Die Präsidenten Russ-
lands, Rumanıens, der Republik Moldova und der Ukraine einıgten sich
aut die Schaffung eıner AD km langen und 16 km breiten „Sicherheitszo-
ne  C entlang des transnistrischen Gebietsstreifens, die VO elıner gemisch-
ten Blauhelmtruppe kontrolliert wird Die OSZE überwacht seitdem die
Einhaltung der Vereinbarungen un:! vermittelt bei den Statusverhand-
lungen.

Die Erfahrungen der bewaffneten Zusammenstöfße ührten einem
Umdenken und einer pragmatischeren Politik. Das( Parlament VO

Moldova, das mehrheitlich AUS gemäßigten Kräften bestand, emüuhte
sich zunehmend die Regelung der
transnistrischen un yagausischen Sta-Wäahrend die KRegı:erungen Moldovas tusirage. 1994 gewährte die moldauischedarauf bedacht AVYEN, die inter-eth- Regierung den (zagausen eiıne Territorial-nıschen Spannungen abzubauen, hielt

die rumäanische Seıte die Optıon e1- autonomıe (Gagauz Yer1 miıt der Haupt-
nNnes Anschlusses latent aufrecbt. stadt Comrat)./ Kın Zusatzpassus häalt

fest, 4ass Gagausıen 1mM Fall eines An-
schlusses Rumaäanien das Recht erhält, seıne staatliche Zugehörigkeit
NEeUu bestimmen. Eine Ühnliche Autonomieregelung ehnten die NS-
nistrischen Separatisten ab, da S1Ce weiterhin eıne SOUverane Staatseinheit
anstrebten.

Wiährend die KReglerungen Moldovas darauf edacht ‚9 die inter-
ethnischen Spannungen abzubauen, hielt die rumänische Seite die Up-

In dem südlichen Gebiet, das D der Gesamttläche Moldovas ausmacht, leben F8.7/
Gagausen. In der Autonomen Region sind Gagausisch, Russisc und Moldauisch gleich-
berechtigte Amtssprachen.
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t1on eınes Anschlusses latent autrecht. Diese divergierenden Ambitionen
erschwerten die Verhandlungen ber einen Grundlagenvertrag. Erst
ach acht Jahren schwieriger Verhandlungen unterzeichneten die AuGi-
KRenminister einen Grundlagenvertrag ber privilegierte
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Rumäanıen und der Repu-
blik Moldova. Eine Ratifizierung durch das rumänische Parlament wird
durch mehrere „Probleme“ erschwert. So stÖfßt die 1994 gewährte Terri-
torialautonomie für die Gagausen 1ın Rumänıen auf Kritik, weil be-
fürchtet wird, A4ss die ungarische Minderheit In Rumänien 1es ZU

Vorbild für eıgene Forderungen nehmen könnte. Aufßerdem stellt die
bislang ungeklärte Statusirage der Transnistrischen Republik eın Pro-
blem dar Viele rumänische Parlamentarier bemängeln den Verzicht aut
die Verurteilung des Ribbentrop-Molotow-Paktes, außerdem die Tatsa-
che, A4Ss „Rumänisch“ nıcht explizit als offizielle Sprache 1n der Repu-
blik Moldova erwähnt wird Mıt der Ratifizierung anerkennten zudem
beide Staaten gegenseıt1g ihre Unabhängigkeit un 5Souveränität, womıt
die Anschlussambitionen endgültig beseitigt würden.

Die otffiziellen Beziehungen zwischen Rumanıen un der Republik
Moldova haben sich se1t dem moldauischen Regierungswechsel VO Fe-
Tuar 2001 wesentlich verschlechtert: Die Regierung Moldovas wart
Rumänien VOL; national-rumänische Oppositionskräfte in der Republik
Moldova unterstutzen und „expansionistische Tendenzen” vertol-
sCch Durch die gegenseltige Ausweisung V Diplomaten8® haben die
Beziehungen 1m März 20072 einen Tietpunkt erreicht.

Schlussbemerkung
Die Normalisierung bilateraler un! multilateraler Beziehungen 1St für
die politische W1€ auch für die Sökonomische Entwicklung Rumaäaniens
VO Bedeutung. Eıne Vorbedingung ierfür 1St die endgültige Regelung
der Grenzfiragen. Der 1n Jungster Zeit autkeimende Konflikt mı1ıt der
Republik Moldova verdeutlicht, wW1e€e brüchig die nachbarschaftlichen
Beziehungen weiterhin sind Es 1St hoffen, 24SS alsbald auch der Ver-
rag MIt der Republik Moldova ratitiziert wird un CNTISPANNLETE Bez1ie-
hungen einleitet, W1€e S1e beispielsweise Bulgarien und ZJugoslawi-
schen Föderation bestehen.

ach der Ausweisung des rumänischen Militärattaches in Moldeva hat das rumänische
Außenministerium den moldawischen Botschaftsrat ZuUur unerwünschten Person erklärt.
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